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► Nr.  VO/2023/11863
öffentlich

Lübeck, 18.08.2023
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeitung: Jan Ehrich (E-Mail: jan.ehrich@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804 107)

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über 
die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr im 
Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemünde
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

28.08.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
11.09.2023 Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für 

den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"
Öffentlich zur Vorberatung

12.09.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
28.09.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von 
Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemünde 
wird in der Fassung der Anlage I beschlossen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 Haushalt und Steuerung zustimmend
1.300 Recht keine rechtlichen Bedenken

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Kinder und Jugendliche sind von der Kur-
abgabe bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres und von der Strandbenutzungs-
gebühr bis zur Vollendung des 16. Lebens-
jahres befreit.

Die Maßnahme ist: neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  
-

Finanzielle Auswirkungen: X Ja (siehe unten / Begründung)
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Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:
-

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

-

Begründung:
Die bestehende Satzung ist auf Grund von vier Handlungsfeldern anzupassen:

1. Änderung des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig- Holstein (KAG)
2. Bezahlung von Strandbenutzungsgebühr / der Strandkarte mittels Mobiltelefons
3. Verpflichtende Abwicklung der Kurabgabe über den onlinemeldeschein ostseecard
4. Allgemeine Anpassungen und Änderungen

Zu 1.:
Der Landtag hat am 04. Mai 2022 ein Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein beschlossen. Im Bereich der Kurabgabe wurden hierbei u. a. 
die Erhebungsmöglichkeiten für die Gemeinden erweitert. Die auf dieser Basis geplanten 
Änderungen und deren Begründung im Einzelnen werden in der Synopse dargestellt.

Zu 2.:
Im Prozess der Digitalisierung spielt auch der bargeldlose Zahlungsverkehr eine entspre-
chende Rolle. Bei der Erhebung der Strandbenutzungsgebühr / Strandkarte hat sich gezeigt, 
dass neben den Strandkarten-Automaten und den Strandkorbvermietungen auch der Bedarf 
einer bargeldlosen Zahlung über einen digitalen Zahlungsweg besteht. Hierzu ist die Mög-
lichkeit für die Entrichtung über einen bargeldlosen Zahlungsweg in der Satzung zu schaffen.

Zu 3.:
Zur Digitalisierung von Verwaltungsabläufen nutzt der Kurbetrieb Travemünde seit 2020 zur 
Vereinfachung des Verfahrens zur Abrechnung, Abführung und Nachweisung der Kurabgabe 
im Seeheilbad ein Online-Abrechnungssystem. Das bestehende System ist in der Saison 
2023 um die digitale ostseecard erweitert worden. Nach einer mehrjährigen Übergangszeit 
soll die digitale Meldung für alle Wohnungsgeber:innen zum 01.01.2025 verpflichtend sein.

Zu 4.:
Neben verschiedenen redaktionellen und klarstellenden Änderungen wird hier u. a. der au-
tomatische Höchstbetrag der Kurabgabe herausgenommen und durch eine neue Regelung 
(siehe Synopse) ersetzt.

Die Begründung zu den konkreten Änderungen am Satzungstext erfolgt in der Anlage II.

Finanzielle Auswirkungen:

Strandbenutzungsgebühr
Die Strandbenutzungsgebühr wird durch die Änderung nicht erhöht, Mehreinnahmen entste-
hen hieraus nicht. Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Benutzungsgebühr dar:
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Kalenderjahr Aufwendungen 
Strand in EUR

Erlöse
Strand in EUR

Unterdeckung
in EUR

Kostendeckungsgrad 
in %

2016 1.114.673 887.517 -227.156 79,62
2017 1.314.633 904.768 -409.865 68,82
2018 1.288.542 1.100.132 -188.410 85,38
2019 1.535.553 1.317.932 -217.621 85,83
2020 1.603.457 1.438.934 -164.523 89,74
2021 2.023.751 1.444.470 -579.281 71,38
2022 1.796.947 1.647.942 -149.005 91,71

Kurabgabe
Die Kurabgabe wird durch die Änderung nicht erhöht, Mehreinnahmen entstehen hieraus 
nicht. Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung der Kurabgabe dar:

Kalenderjahr Aufwendungen 
Kurtaxleistungen

in EUR

Erlöse
Kurtaxleistungen

in EUR

Unterdeckung

in EUR

Kostendeckungsgrad 
in %

2016 1.799.868 1.465.766 -334.102 81,44
2017 2.148.590 1.722.997 -425.593 80,19
2018 2.295.123 1.784.817 -510.306 77,77
2019 2.479.158 1.969.580 -509.577 79,45
2020 2.350.094 1.785.902 -564.192 75,99
2021 2.558.104 2.367.602 -190.501 92,55
2022 2.848.104 2.795.776 -52.328 98,16

Anlagen:
I   - Satzungstext der Änderungssatzung
II  - Synopse und Begründung im Einzelnen
III - Satzungstext mit 1. Änderungssatzung
IV - Kalkulation (mit Erläuterungen)

Senatorin Pia Steinrücke

3 von 40 in Zusammenstellung



 

 

Seite 1 

Anlage I – Satzungstext der Änderungssatzung 

 

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von 

Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemünde 

vom  

Aufgrund des § 4 Abs. 1, Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der 

Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.03.2022 

(GVOBl. Schl.-H. S. 153) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 10 Abs. 1-6 des Kommunalabgabengesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. 

Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 564), wird die 

Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr 

im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemünde vom 30.11.2020 (Lübecker Nachrichten v. 

12.12.2020, Internet v. 13.12.2020) nach Beschlussfassung der Bürgerschaft vom   wie 

folgt geändert: 

 

TEIL 1 

Kurabgabe 

 

1.  Der § 2 erhält in Absatz 2 folgende Fassung: 

§ 2 Gegenstand der Abgabenerhebung 

(2) Die Hansestadt Lübeck erhebt im Stadtteil Travemünde (Stadtbezirke: Ivendorf, Alt-

Travemünde/Rönnau, Priwall, Teutendorf, Brodten) zur teilweisen Deckung ihrer 

Aufwendungen für die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und 

Erholungszwecken im Erhebungsgebiet bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen 

(Kureinrichtungen) eine Kurabgabe. 

Die Aufwendungen werden wie folgt gedeckt: 

- Kurabgabe 54 % 

- Strandbenutzungsgebühr 32 % 

- Gemeindeanteil und sonstige Erlöse 14 % 

Die Kurabgabe ist unabhängig davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang die 

Kureinrichtungen in Anspruch genommen werden. 
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2. Der § 4 erhält in den Absätzen 1 und 4 folgende Fassung: 

§ 4 Abgabenpflichtiger Personenkreis 

(1) Die Kurabgabe wird von allen natürlichen Personen (folgend Personen genannt) die im 

Erhebungsgebiet Unterkunft nehmen oder eine Unterkunft innehaben, ohne dort ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt zu haben (ortsfremd), als Gegenleistung dafür erhoben, dass 

ihnen die Möglichkeit geboten wird, öffentliche Einrichtungen zu benutzen und an 

Veranstaltungen teilzunehmen. 

(4) Als ortsfremd gelten nicht: 

a) Teilnehmer:innen an Tagungen, Kongressen und Lehrgängen, wenn sie die 

Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen oder nicht an Kurveranstaltungen 

teilnehmen, 

b) bettlägerige Kranke und Verletzte, die nicht in der Lage sind, die Kureinrichtungen in 

Anspruch zu nehmen, bei Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung. 

 

3. Im § 5 entfällt der Absatz 2, aus Absatz 3 wird hierdurch Absatz 2 

§ 5 Befreiungen 

 

4. Im § 6 entfällt der Absatz 2, aus Absatz 3 wird hierdurch Absatz 2 

Der Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

§ 6 Entstehen der Abgabepflicht und Fälligkeit 

(2) Die Kurabgabepflicht für die Jahreskurabgabe (§ 7 Abs. 2) entsteht am 01.01. eines jeden 

Jahres und wird durch einen schriftlichen Veranlagungsbescheid festgesetzt, soweit sie 

nicht bereits vorher entrichtet worden ist. Sie ist im Falle der schriftlichen Veranlagung 

einen Monat nach Bekanntgabe des Veranlagungsbescheids fällig. 

 

5. Im § 7 entfällt der Absatz 3, hierdurch werden die Absätze 4 bis 6 zu Absatz 3 bis 5 

Die Absätzen 1 bis 4 erhalten folgende Fassung: 

§ 7 Höhe der Kurabgabe 

(1) Die Kurabgabe beträgt einschließlich Mehrwertsteuer für jeden Tag, an dem sich der/die 

Kurabgabepflichtige im Erhebungsgebiet aufhält und dort Unterkunft nimmt, für jede 

kurabgabepflichtige Person in der 

Frühjahrs-, Herbst- und Winterkurzeit Sommerkurzeit 

vom 01.01. - 14.05. und 15.09. - 31.12. 15.05. - 14.09.  

_____________________________________________________________ 

pro Person €  1,60 €  3,00 

An- und Abreisetag gelten als ein Tag, wobei der Anreisetag nicht berechnet wird. Die 

Kurabgabe wird für die Dauer eines jeden ununterbrochenen Aufenthalts in einem 

Kalenderjahr mit dem vorstehend genannten Tagessatz erhoben. 
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(2) Die Zahl der Aufenthaltstage wird auf 28 Tage der Sommerkurzeit pauschaliert 

(Jahreskurabgabe von € 84,00), wenn der Kurabgabepflichtige einen entsprechenden 

Antrag stellt. Bereits erbrachte Kurabgabezahlungen nach Maßgabe des § 7 Absatz 1 

werden hierbei angerechnet. 

(3) Eigentümer:innen oder Besitzer:innen von Wohnungseinheiten im Erhebungsgebiet und 

deren zum Haushalt gehörende Familienangehörige, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

nicht im Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhängig von der Aufenthaltsdauer die 

Kurabgabe in Höhe der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe der Wohngelegenheit vor dem 

15.05. oder bei Erwerb einer Wohngelegenheit nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf 

Antrag auf € 44,80 herabgesetzt. 

(4) Eigentümer:innen oder Besitzer:innen von Dauer- bzw. Saisonliegeplätzen für Boote sowie 

Inhaber:innen von Dauerstellplätzen auf Campingplätzen im Erhebungsgebiet und deren 

zum Haushalt gehörende Familienangehörige, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im 

Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhängig von der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in 

Höhe der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe des Dauer- bzw. Saisonliegeplatzes bzw. des 

Dauerstellplatzes vor dem 15.05. oder bei Anmietung oder Erwerb eines Dauer- bzw. 

Saisonliegeplatzes bzw. Dauerstellplatzes nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf Antrag 

auf € 44,80 herabgesetzt. 

 

6. Der § 8 erhält folgende Fassung: 

§ 8 Rückzahlung von Kurabgabe 

Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Aufenthalts wird die nach Tagen berechnete zu viel 

gezahlte Kurabgabe auf Antrag erstattet. Die Rückzahlung erfolgt durch den Kurbetrieb 

Travemünde und nur an den/die ostseecard-Inhaber:in gegen Vorlage der ostseecard und einer 

Bescheinigung, in der der/die Wohnungsgeber:in die Abreise des/der Kurabgabepflichtigen 

bestätigt. Der Anspruch auf Rückzahlung erlischt einen Monat nach der Abreise. Diese 

Bestimmungen gelten nicht für Jahres ostseecard und deren Inhaber:innen. 

 

7. Der § 9 erhält in den Absätzen 1 und 8 folgende Fassung: 

§ 9 Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber:innen 

(1) Jede:r, der/die im Erhebungsgebiet Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu 

Erholungszwecken überlässt (Wohnungsgeber:in), ist verpflichtet, entweder persönlich 

oder durch ortsansässige Bevollmächtigte oder Beauftragte, die von ihm/ihr 

aufgenommenen Personen (auch Bekannten- und Verwandtenbesuche) innerhalb von 3 

Tagen beim Kurbetrieb Travemünde unter Verwendung des onlinemeldeschein ostseecard 

digital anzumelden. Bei der Verwendung ist die zugehörige Datenschutzerklärung in der 

jeweils geltenden Fassung zu beachten. Für die Meldungen gelten die Bestimmungen des 

Landesmeldegesetzes in der jeweils geltenden Fassung. Alternativ können für die analoge 

Meldung die vom Kurbetrieb Travemünde ausgegebenen Meldevordrucke genutzt werden. 

Ab dem 01.01.2025 ist die analoge Meldung nur noch zulässig, wenn ein zuvor beim 

Kurbetrieb Travemünde gestellter Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung 

wegen des Vorliegens eines Härtefalles positiv beschieden wurde.  
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In den Anmeldungen sind Namen, Vornamen, Staatsangehörigkeit, Heimatanschriften, 

Geburtsdatum und Anzahl der mitreisenden Kinder, soweit das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet ist, Anreise- und Abreisetage der aufgenommenen Personen sowie Namen und 

Anschrift des/der Wohnungsgeber:in im Erhebungsgebiet, die Vermieternummer und die 

Nummer des ausgestellten Meldescheins anzugeben. Wohnungsgeber:innen im Sinne 

dieser Vorschrift sind auch die Eigentümer:innen einer Wohngelegenheit (Wohnhäuser, 

Ferienhäuser, Appartements, Sommerhäuser), soweit sie Familienangehörigen oder 

Dritten Unterkunft gewähren. 

Die Meldepflicht obliegt auch Personen, die sich vorübergehend in eigenen 

Wohnungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 4 aufhalten, für ihre Person und für die 

Personen, denen sie Unterkunft in ihren Wohnungseinheiten gewähren, soweit sie selbst 

oder diese Personen noch keine Jahres ostseecard gelöst haben. 

(8) Der Verbleib der vom Kurbetrieb Travemünde kostenlos ausgegebenen ostseecards ist von 

dem/der Wohnungsgeber:in lückenlos nachzuweisen. Ein etwaiges Abhandenkommen 

durch Brand, Diebstahl oder sonstige Fälle höherer Gewalt ist unverzüglich anzuzeigen. 

Nicht genutzte Meldescheine und ostseecards sind auf Anforderung zurück zu geben. Nicht 

zurückgegebene und verlorene ostseecards werden dem/der Wohnungsgeber:in in Höhe 

von € 18,00 in Rechnung gestellt (= durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste / Jahr = 5 

Tage x 25 % Aufschlag = 6 Tage x dem Tagessatz von € 3,00). 

 

8. Der § 10 erhält in den Absätzen 3, 5 und 6 folgende Fassung: 

§ 10 ostseecard 

(3) Die ostseecard berechtigt für die Zeit ihrer Geltung, die Jahres ostseecard für das gesamte 

laufende Kalenderjahr dazu, öffentliche Einrichtungen zu benutzen und an 

Veranstaltungen teilzunehmen, soweit hierfür nicht besondere Gebühren und Entgelte 

erhoben werden. 

(5) Bei Verlust der ostseecard werden Ersatzausfertigungen durch den Kurbetrieb 

Travemünde erstellt. Hierfür wird eine Verwaltungsgebühr erhoben. Die Höhe der 

Verwaltungsgebühr ergibt sich aus der Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt 

Lübeck. 

(6) Die ostseecards, mit Ausnahme der Jahres ostseecard, werden von den nach § 9 zur 

Einziehung und Abführung der Kurabgabe verpflichteten Personen mit den vom Kurbetrieb 

bestimmten und zur Verfügung gestellten Karten ausgestellt und den kurabgabepflichtigen 

Personen ausgehändigt. Jahres ostseecard werden nur vom Kurbetrieb Travemünde 

ausgestellt. 
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TEIL 2 

Strandbenutzungsgebühr 

 

9. Der § 16 erhält im Absatz 1 folgende Fassung: 

§ 16 Strandkarten 

(1) Die Berechtigungskarten (Strandkarte) zum Betreten der Strände und der Liegewiese 

(Grünstrand) sind vor dem Betreten beim Strandkorbvermieter bzw. aus den an den 

Eingängen zum Strand aufgestellten Automaten und an der Liegewiese (Grünstrand) an 

den aufgestellten Automaten zu lösen. Alternativ können die Berechtigungskarten auch auf 

digitalem Wege (App) bei einem vom Kurbetrieb Travemünde autorisierten 

Systembetreiber gelöst werden. Für die Nutzung dieses Zahlungsweges werden durch die 

Systembetreiber gegebenenfalls zusätzliche Transaktionsgebühren vom Käufer erhoben. 

Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 19 ermäßigte 

Strandkarten bei den Strandkorbvermietungen und beim Kurbetrieb Travemünde. 

 

10. Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

 

Lübeck, den  

 

 

Der Bürgermeister 

der Hansestadt Lübeck 
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Anlage II – Synopse und Begründung im Einzelnen 

Legende zum Änderungsbedarf:  DUNKELGRAU = Änderung des KAG,  PINK = Strandkarte per App,  GRÜN = onlinemeldeschein ostseecard,  HELLGRAU = Allgemein 

 

Alte Fassung 
der bestehenden Satzung 

 

 Neue Fassung 
gemäß 1. Änderungssatzung 

 

Begründung 
im Einzelnen 

Satzung 

der Hansestadt Lübeck über die Erhebung 

von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr 

im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemünde 

 

 unverändert 

 

unverändert 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) 

und der §§ 1, 2, 4, 6 und 10 Abs. 1-5 des Kommunalabgabengesetzes 

des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425), wird 

nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt 

Lübeck vom 26.11.2020 folgende Satzung erlassen: 

 

 Aufgrund des § 4 Abs. 1, Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für 

Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. 

Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.03.2022 

(GVOBl. Schl.-H. S. 153) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 10 Abs. 1-6 des 

Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-

H. S. 564), wird die Satzung der Hansestadt Lübeck über die 

Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr im Stadtteil 

Kurort und Seeheilbad Travemünde vom 30.11.2020 (Lübecker 

Nachrichten v. 12.12.2020, Internet v. 13.12.2020) nach 

Beschlussfassung der Bürgerschaft vom xx.xx.xxxx wie folgt 

geändert: 

 

Auf Grund des Zitiergebotes erfolgt eine Konkretisierung und 

Ergänzung der Ermächtigungsgrundlage. 

 

Auf Grund einer Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

des Landes Schleswig- Holstein (KAG) ist eine Anpassung der 

zitierten Ermächtigungsgrundlage erforderlich. Im Gesetz 

wurde ein zusätzlicher Absatz eingefügt. 

 

§ 1 

Abgabenarten 

 

Die Hansestadt Lübeck erhebt Kurabgabe und 

Strandbenutzungsgebühr nach Maßgabe der folgenden 

Vorschriften: 

 

 unverändert entfällt 

TEIL 1 

Kurabgabe 

 

 unverändert entfällt 

§ 2 

Gegenstand der Abgabenerhebung 

 

(1) Der Stadtteil Travemünde der Hansestadt Lübeck ist als 

Seeheilbad anerkannt. 

 

 § 2 

Gegenstand der Abgabenerhebung 

 

(1) unverändert 
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(2) Die Hansestadt Lübeck erhebt im Stadtteil Travemünde 

(Stadtbezirke: Ivendorf, Alt-Travemünde/Rönnau, Priwall, 

Teutendorf, Brodten) zur teilweisen Deckung ihrer 

Aufwendungen für die Herstellung, Verwaltung und 

Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken im 

Erhebungsgebiet bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen 

(Kureinrichtungen) eine Kurabgabe. Die Kurabgabe ist 

unabhängig davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang die 

Kureinrichtungen in Anspruch genommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Für die Benutzung besonderer öffentlicher Einrichtungen oder 

allgemein zugänglicher Veranstaltungen können neben der 

Kurabgabe Gebühren oder besondere Entgelte erhoben 

werden. 

 

 

(2) Die Hansestadt Lübeck erhebt im Stadtteil Travemünde 

(Stadtbezirke: Ivendorf, Alt-Travemünde/Rönnau, Priwall, 

Teutendorf, Brodten) zur teilweisen Deckung ihrer 

Aufwendungen für die Herstellung, Verwaltung und 

Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken im 

Erhebungsgebiet bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen 

(Kureinrichtungen) eine Kurabgabe. 

 

Die Aufwendungen werden wie folgt gedeckt: 

- Kurabgabe 54 % 

- Strandbenutzungsgebühr 32 % 

- Gemeindeanteil und sonstige Erlöse 14 % 

 

Die Kurabgabe ist unabhängig davon zu zahlen, ob und in 

welchem Umfang die Kureinrichtungen in Anspruch genommen 

werden. 

 

(3) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Verbesserung der Rechtssicherheit wird hier der Anteil 

der Deckung zum Zeitpunkt der Satzungsänderung konkret 

beziffert. Weitere Informationen zur Kalkulation enthält die 

Anlage (IV) der Beschlussvorlage. 

 

 

§ 3 

Erhebungszeitraum 

 

Die Kurabgabe wird in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember eines 

jeden Jahres erhoben. 

 

 unverändert Entfällt 

§ 4 

Abgabenpflichtiger Personenkreis 

 

(1) Die Kurabgabe wird von allen Personen erhoben, die sich im 

Erhebungsgebiet aufhalten, ohne dort ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt zu haben (ortsfremd) und denen die Möglichkeit zur 

Benutzung der Kureinrichtungen oder Teilnahme an 

Veranstaltungen geboten wird. 

 

 

 

 

 

 

 Überschrift 

unverändert 

 

(1) Die Kurabgabe wird von allen natürlichen Personen (folgend 

Personen genannt) die im Erhebungsgebiet Unterkunft nehmen 

oder eine Unterkunft innehaben, ohne dort ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt zu haben (ortsfremd), als Gegenleistung dafür 

erhoben, dass ihnen die Möglichkeit geboten wird, öffentliche 

Einrichtungen zu benutzen und an Veranstaltungen 

teilzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird hierzu zu juristischen Personen abgegrenzt. 

 

Durch die Änderung des § 10 Abs. 3 KAG wird eine 

Rechtsgrundlage geschaffen, die es den Gemeinden 

ermöglicht, individuell zu entscheiden, ob sie die Kurabgabe 

von so genannten ortsfremden Personen erhebt, die 

Unterkunft in der Gemeinde nehmen und/ oder von 

ortsfremden Personen, die sich ohne Unterkunftnahme im 

Gemeindegebiet aufhalten, wobei beiden Gästegruppen die 

Möglichkeit geboten wird, öffentliche Einrichtungen zu 

benutzen und an Veranstaltungen teilzunehmen. 
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(2) Personen, die im Erhebungsgebiet ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt haben, sind nicht ortsfremd. Darüber hinaus sind 

Personen nicht ortsfremd, die im Erhebungsgebiet arbeiten 

oder in Ausbildung stehen. 

 

(3) Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentümer:in 

oder Besitzer:in einer Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er 

oder sie diese überwiegend zu Erholungszwecken nutzt. 

 

(4) Als ortsfremd gelten nicht: 

a) Tagesgäste (ortsfremde Personen, die sich im 

Erhebungsgebiet aufhalten, ohne dort zu übernachten), 

wenn sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen 

oder nicht an Kurveranstaltungen teilnehmen, 

b) Teilnehmer:innen an Tagungen, Kongressen und 

Lehrgängen, wenn sie die Kureinrichtungen nicht in 

Anspruch nehmen oder nicht an Kurveranstaltungen 

teilnehmen, 

c) bettlägerige Kranke und Verletzte, die nicht in der Lage 

sind, die Kureinrichtungen in Anspruch zu nehmen, bei 

Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung. 

 

 Personen zu a) und b) zahlen an Tagen, an denen sie die 

 Kureinrichtungen in Anspruch nehmen, die 

 Tageskurabgabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) unverändert 

 

 

 

 

(3) unverändert 

 

 

 

(4) Als ortsfremd gelten nicht: 

entfällt 

 

 

 

a) Teilnehmer:innen an Tagungen, Kongressen und 

Lehrgängen, wenn sie die Kureinrichtungen nicht in 

Anspruch nehmen oder nicht an Kurveranstaltungen 

teilnehmen, 

b) bettlägerige Kranke und Verletzte, die nicht in der Lage 

sind, die Kureinrichtungen in Anspruch zu nehmen, bei 

Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung. 

 

 entfällt 

 

 

Bisher legte das KAG den Kreis der Abgabepflichtigen 

abschließend fest auf alle Personen, die sich im 

Erhebungsgebiet aufhalten, ohne dort ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt zu haben (Ortsfremde). Es bestanden hier jedoch 

in vielen Gemeinden, so auch im Seebad Travemünde, 

erhebliche Schwierigkeiten, die Kurabgabe gleichmäßig von 

allen Abgabepflichtigen zu erheben, sodass der 

Erhebungsaufwand außer Verhältnis zum 

Abgabenaufkommen stand. 

 

Um die Verwaltungspraktikabilität zu gewährleisten, bestand 

seitens der Gemeinden daher der Bedarf, den Kreis der 

Abgabepflichtigen gesetzlich auf den Personenkreis zu 

beschränken, bei dem sich die Erhebung aus Kosten-

/Nutzen-Gesichtspunkten lohnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der bisherige Buchstabe a) entfällt auf Grund der in (1) 

erfolgten Änderung des abgabepflichtigen Personenkreises. 

 

 

 

Aus den bisherigen Buchstaben b) und c) werden die 

Buchstaben a) und b). 

 

 

 

 

 

 

Die Regelung zur Tageskurabgabe entfällt. 
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§ 5 

Befreiungen 

 

(1) Von der Kurabgabe sind freigestellt: 

 

1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahres, bei Nachweis des Lebensalters. 

 

2. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder, 

Eltern, Großeltern, Schwiegereltern, Schwiegertöchter und 

-söhne, Schwäger:innen von Personen, die im 

Erhebungsgebiet ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 

wenn sie unentgeltlich in die häusliche Gemeinschaft 

dieser Person aufgenommen sind und die 

Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen. 

 

3. Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der 

Hansestadt Lübeck mit gültigem Studierendenausweis. 

 

4. Teilnehmer:innen an den vom Kurbetrieb Travemünde 

anerkannten sportlichen Veranstaltungen für deren Dauer, 

soweit sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen. 

 

5. Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 

100. 

 

6. Die Begleitperson eines Schwerbehinderten, sofern eine 

ständige Begleitung notwendig ist und dies im Ausweis des 

Schwerbehinderten eingetragen ist. 

 

7. Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt 

Lübeck. 

 

8. ostseecard-Inhaber:innen aus anderen Orten während der 

Geltungsdauer der Karte. 

 

(2) Personen, die unter die Befreiungen 2. oder 4. fallen, zahlen an 

Tagen, an denen sie die Kureinrichtungen in Anspruch nehmen, 

die Tageskurabgabe. 

 

 

 

 Überschrift 

unverändert 

 

(1) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) entfällt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Regelung zur Tageskurabgabe entfällt. 
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(3) Inhaber:innen von Gästekarten anderer Ferienorte in Schleswig-

Holstein, die dem Verbund der ostseecard nicht angeschlossen 

sind, sind während der Geltungsdauer dieser Karte für einen 

Tag von der Kurabgabe befreit. 

 

 

(2) unverändert 

 

 

 

Aus Absatz (3) wird Absatz (2). 

 

§ 6 

Entstehen der Abgabepflicht und Fälligkeit 

 

(1) Die Kurabgabepflicht entsteht mit der Ankunft im 

Erhebungsgebiet. Die Kurabgabepflichtigen haben die 

Kurabgabe spätestens am Tage nach der Ankunft bei den zum 

Einzug und zur Abführung der Kurabgabe Verpflichteten für die 

gesamte Dauer des voraussichtlichen Aufenthalts im 

Erhebungsgebiet zu entrichten. 

 

(2) Tagesgäste, die Kureinrichtungen in Anspruch nehmen wollen, 

haben die Kurabgabe vor Inanspruchnahme der 

Kureinrichtungen beim Kurbetrieb Travemünde zu entrichten. 

 

(3) Die Kurabgabepflicht für die Jahreskurabgabe (§ 7 Abs. 3) 

entsteht am 01.01. eines jeden Jahres und wird durch einen 

schriftlichen Veranlagungsbescheid festgesetzt, soweit sie nicht 

bereits vorher entrichtet worden ist. Sie ist im Falle der 

schriftlichen Veranlagung einen Monat nach Bekanntgabe des 

Veranlagungsbescheids fällig. 

 

 Überschrift 

unverändert 

 

(1) unverändert 

 

 

 

 

 

 

(2) entfällt 

 

 

 

(2) Die Kurabgabepflicht für die Jahreskurabgabe (§ 7 Abs. 2) 

entsteht am 01.01. eines jeden Jahres und wird durch einen 

schriftlichen Veranlagungsbescheid festgesetzt, soweit sie nicht 

bereits vorher entrichtet worden ist. Sie ist im Falle der 

schriftlichen Veranlagung einen Monat nach Bekanntgabe des 

Veranlagungsbescheids fällig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Regelung zur Tageskurabgabe entfällt auf Grund der 

Änderung des KAG SH. 

 

 

Aus Absatz (3) wird Absatz (2). 

Der Verweis auf § 7 Abs. 3 ist auf Abs. 2 anzupassen. 

 

§ 7 

Höhe der Kurabgabe 

 

(1) Die Kurabgabe beträgt für jeden Tag, an dem sich der/die 

Kurabgabepflichtige im Erhebungsgebiet aufhält, für jede 

kurabgabepflichtige Person in der 

 

 

Frühjahrs-, Herbst- und Winterkurzeit Sommerkurzeit 

vom 01.01. - 14.05. und 15.09. - 31.12. 15.05. - 14.09.  

_____________________________________________________________ 

pro Person  €  1,60  €  3,00 

 

 

 

 

 Überschrift 

unverändert 

 

(1) Die Kurabgabe beträgt einschließlich Mehrwertsteuer für jeden 

Tag, an dem sich der/die Kurabgabepflichtige im 

Erhebungsgebiet aufhält und dort Unterkunft nimmt, für jede 

kurabgabepflichtige Person in der 

 

Frühjahrs-, Herbst- und Winterkurzeit Sommerkurzeit 

vom 01.01. - 14.05. und 15.09. - 31.12. 15.05. - 14.09.  

_____________________________________________________________ 

pro Person  €  1,60  €  3,00 

 

 

 

 

 

 

Es wird hier klargestellt, dass der Abgabensatz die jeweils 

geltende Mehrwertsteuer enthält. 

 

Anpassung auf Grund der Änderung des KAG SH. 
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(2) Die Höchstbeträge der Kurabgabe betragen in der Zeit vom 

 

01.01. - 14.05. und 15.09. - 31.12.  15.05. - 14.09. 

_____________________________________________________________ 

pro Person  € 44,80  € 84,00 

 

An- und Abreisetag gelten bei Personen, die im 

Erhebungsgebiet übernachten, als ein Tag, wobei der 

Anreisetag nicht berechnet wird. 

 

Die Kurabgabe wird für die Dauer eines jeden 

ununterbrochenen Aufenthalts in einem Kalenderjahr mit dem 

vorstehend genannten Tagessatz, höchstens jedoch in Höhe 

der Höchstbeträge nach Absatz 2 erhoben. 

 

Bei mehreren Aufenthalten im Kalenderjahr wird die Kurabgabe 

nur bis zur Höhe der Jahreskurabgabe nach Absatz 3 erhoben. 

 

(3) Die Jahreskurabgabe beträgt für jede kurabgabepflichtige 

Person im Kalenderjahr € 84,00. 

 

Kurabgabepflichtigen Personen steht es frei, anstelle der nach 

Tagen berechneten Kurabgabe eine Jahreskurabgabe zu zahlen. 

 

(4) Eigentümer:innen oder Besitzer:innen von Wohnungseinheiten 

im Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt gehörende 

Familienangehörige, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im 

Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhängig von der 

Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in Höhe der Jahreskurabgabe. 

Bei Aufgabe der Wohngelegenheit vor dem 15.05. oder bei 

Erwerb einer Wohngelegenheit nach dem 14.09. wird die 

Kurabgabe auf Antrag nach Maßgabe von § 7 Abs. 2 berechnet. 

 

 

 

 

 

 

An- und Abreisetag gelten als ein Tag, wobei der Anreisetag 

nicht berechnet wird. Die Kurabgabe wird für die Dauer eines 

jeden ununterbrochenen Aufenthalts in einem Kalenderjahr mit 

dem vorstehend genannten Tagessatz erhoben. 

 

(2) Die Zahl der Aufenthaltstage wird auf 28 Tage der 

Sommerkurzeit pauschaliert (Jahreskurabgabe von € 84,00), 

wenn der Kurabgabepflichtige einen entsprechenden Antrag 

stellt. Bereits erbrachte Kurabgabezahlungen nach Maßgabe 

des § 7 Absatz 1 werden hierbei angerechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) entfällt 

 

 

 

 

 

(3) Eigentümer:innen oder Besitzer:innen von Wohnungseinheiten 

im Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt gehörende 

Familienangehörige, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im 

Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhängig von der 

Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in Höhe der Jahreskurabgabe. 

Bei Aufgabe der Wohngelegenheit vor dem 15.05. oder bei 

Erwerb einer Wohngelegenheit nach dem 14.09. wird die 

Kurabgabe auf Antrag auf € 44,80 herabgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

Die Sätze werden vom Absatz 2 in den Absatz 1 verlagert. 

Ergänzend wird die Formulierung angepasst, da die Satzung 

nur noch Personen erfasst, die Unterkunft nehmen. 

 

 

Es wird hier eine neue Regelung für die sogenannte 

Jahreskurabgabe getroffen. Die bisherigen automatischen 

Höchstbeträge werden aus der Satzung herausgenommen. 

Ab dem Kalenderjahr 2024 wird die Kurabgabe hiermit nicht 

mehr automatisch durch einen Höchstbetrag gedeckelt, auf 

Antrag bleibt jedoch die pauschalierte Berechnung in Höhe 

der Jahreskurabgabe möglich. 

 

Der Satz zum An- und Abreisetag und der Satz für die Dauer 

des Aufenthaltes wurden in den Absatz 1 übertragen (siehe 

oben). 

 

 

 

 

 

 

 

Der Absatz entfällt, da die Regelung zur Höhe der 

Jahreskurabgabe nunmehr in Absatz 2 definiert und die 

Wahlmöglichkeit durch ein Antragserfordernis ersetzt wird. 

 

 

 

Aus Absatz (4) wird Absatz (3). 

Durch den Wegfall der Höchstsätze ist hier ein neuer 

Maßstab zu definieren. Sofern die Sommerkurzeit nicht in 

Anspruch genommen werden kann wird die 

Jahreskurabgabe nach 28 Tagessätzen der Frühjahrs-, 

Herbst- und Winterkurzeit berechnet. 
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(5) Eigentümer:innen oder Besitzer:innen von Dauer- bzw. 

Saisonliegeplätzen für Boote sowie Inhaber:innen von 

Dauerstellplätzen auf Campingplätzen im Erhebungsgebiet und 

deren zum Haushalt gehörende Familienangehörige, die ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Erhebungsgebiet haben, 

zahlen unabhängig von der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in 

Höhe der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe des Dauer- bzw. 

Saisonliegeplatzes bzw. des Dauerstellplatzes vor dem 15.05. 

oder bei Anmietung oder Erwerb eines Dauer- bzw. 

Saisonliegeplatzes bzw. Dauerstellplatzes nach dem 14.09. wird 

die Kurabgabe auf Antrag nach Maßgabe von § 7 Abs. 2 

berechnet. 

 

(6) Teileigentümer:innen von Wohngelegenheiten im 

Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt gehörende 

Familienmitglieder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im 

Erhebungsgebiet haben, mit einem nachgewiesenen 

Aufenthaltsrecht von weniger als 28 Tagen im Jahr, zahlen 

unabhängig von der Aufenthaltsdauer eine Jahreskurabgabe in 

Höhe von € 60,-- in der Zeit vom 15.05. bis 14.09. oder € 32,-- in 

der Zeit vom 15.09. bis 14.05.. 

 

(4) Eigentümer:innen oder Besitzer:innen von Dauer- bzw. 

Saisonliegeplätzen für Boote sowie Inhaber:innen von 

Dauerstellplätzen auf Campingplätzen im Erhebungsgebiet und 

deren zum Haushalt gehörende Familienangehörige, die ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Erhebungsgebiet haben, 

zahlen unabhängig von der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in 

Höhe der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe des Dauer- bzw. 

Saisonliegeplatzes bzw. des Dauerstellplatzes vor dem 15.05. 

oder bei Anmietung oder Erwerb eines Dauer- bzw. 

Saisonliegeplatzes bzw. Dauerstellplatzes nach dem 14.09. wird 

die Kurabgabe auf Antrag auf € 44,80 herabgesetzt. 

 

 

(5) unverändert 

 

Aus Absatz (5) wird Absatz (4). 

Durch den Wegfall der Höchstsätze ist hier ein neuer 

Maßstab zu definieren. Sofern die Sommerkurzeit nicht in 

Anspruch genommen werden kann, wird die 

Jahreskurabgabe nach 28 Tagessätzen der Frühjahrs-, 

Herbst- und Winterkurzeit berechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Absatz 6 wird Absatz 5. 

 

 

 

 

§ 8 

Rückzahlung von Kurabgabe 

 

Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Aufenthalts wird die 

nach Tagen berechnete zu viel gezahlte Kurabgabe auf Antrag 

erstattet. Die Rückzahlung erfolgt durch den Kurbetrieb Travemünde 

und nur an den/die ostseecard-Inhaber:in gegen Vorlage der 

ostseecard und einer Bescheinigung, in der der/die 

Wohnungsgeber:in die Abreise des/der Kurabgabepflichtigen 

bestätigt. Der Anspruch auf Rückzahlung erlischt einen Monat nach 

der Abreise. Diese Bestimmungen gelten nicht für Jahres ostseecard 

und Tages ostseecard und deren Inhaber:innen. 

 

 Überschrift 

unverändert 

 

Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Aufenthalts wird die 

nach Tagen berechnete zu viel gezahlte Kurabgabe auf Antrag 

erstattet. Die Rückzahlung erfolgt durch den Kurbetrieb Travemünde 

und nur an den/die ostseecard-Inhaber:in gegen Vorlage der 

ostseecard und einer Bescheinigung, in der der/die 

Wohnungsgeber:in die Abreise des/der Kurabgabepflichtigen 

bestätigt. Der Anspruch auf Rückzahlung erlischt einen Monat nach 

der Abreise. Diese Bestimmungen gelten nicht für Jahres ostseecard 

und deren Inhaber:innen. 

 

 

 

Es wird hier die Tages ostseecard im letzten Satz 

herausgenommen, da diese nicht mehr besteht. 

 

§ 9 

Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber:innen 

 

 

 

 

 

 Überschrift 

unverändert 
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(1) Jeder, der im Erhebungsgebiet Personen beherbergt oder ihnen 

Wohnraum zu Erholungszwecken überlässt 

(Wohnungsgeber:in), ist verpflichtet, entweder persönlich oder 

durch ortsansässige Bevollmächtigte oder Beauftragte, die von 

ihm/ihr aufgenommenen Personen (auch Bekannten- und 

Verwandtenbesuche) innerhalb von 3 Tagen beim Kurbetrieb 

Travemünde unter Verwendung der vom Kurbetrieb 

Travemünde kostenlos ausgegebenen Meldevordrucke bzw. 

des zur Verfügung gestellten onlinemeldeschein ostseecard 

anzumelden. Bei Verwendung des onlinemeldeschein 

ostseecard ist die zugehörige Datenschutzerklärung in der 

jeweils geltenden Fassung zu beachten. Für die Meldungen 

gelten die Bestimmungen des Landesmeldegesetzes in der 

jeweils geltenden Fassung. 

 

 

 

 

 

In den Anmeldungen sind Namen, Vornamen, 

Staatsangehörigkeit, Heimatanschriften, Geburtsdatum und 

Anzahl der mitreisenden Kinder, soweit das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet ist, Anreise- und Abreisetage der 

aufgenommenen Personen sowie Namen und Anschrift des/der 

Wohnungsgeber:in im Erhebungsgebiet, die Vermieternummer 

und die Nummer des ausgestellten Meldescheins anzugeben. 

Wohnungsgeber:innen im Sinne dieser Vorschrift sind auch die 

Eigentümer:innen einer Wohngelegenheit (Wohnhäuser, 

Ferienhäuser, Appartements, Sommerhäuser), soweit sie 

Familienangehörigen oder Dritten Unterkunft gewähren. 

 

Die Meldepflicht obliegt auch Personen, die sich vorübergehend 

in eigenen Wohnungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 4 

aufhalten, für ihre Person und für die Personen, denen sie 

Unterkunft in ihren Wohneinheiten gewähren, soweit sie selbst 

oder diese Personen noch keine Jahres ostseecard gelöst 

haben. 

 

 

 

 

 

(1) Jede:r, der/die im Erhebungsgebiet Personen beherbergt oder 

ihnen Wohnraum zu Erholungszwecken überlässt 

(Wohnungsgeber:in), ist verpflichtet, entweder persönlich oder 

durch ortsansässige Bevollmächtigte oder Beauftragte, die von 

ihm/ihr aufgenommenen Personen (auch Bekannten- und 

Verwandtenbesuche) innerhalb von 3 Tagen beim Kurbetrieb 

Travemünde unter Verwendung des onlinemeldeschein 

ostseecard digital anzumelden. Bei der Verwendung ist die 

zugehörige Datenschutzerklärung in der jeweils geltenden 

Fassung zu beachten. Für die Meldungen gelten die 

Bestimmungen des Landesmeldegesetzes in der jeweils 

geltenden Fassung. Alternativ können für die analoge Meldung 

die vom Kurbetrieb Travemünde ausgegebenen 

Meldevordrucke genutzt werden. Ab dem 01.01.2025 ist die 

analoge Meldung nur noch zulässig, wenn ein zuvor beim 

Kurbetrieb Travemünde gestellter Antrag auf Erteilung einer 

Ausnahmegenehmigung wegen des Vorliegens eines Härtefalles 

positiv beschieden wurde. 

 

In den Anmeldungen sind Namen, Vornamen, 

Staatsangehörigkeit, Heimatanschriften, Geburtsdatum und 

Anzahl der mitreisenden Kinder, soweit das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet ist, Anreise- und Abreisetage der 

aufgenommenen Personen sowie Namen und Anschrift des/der 

Wohnungsgeber:in im Erhebungsgebiet, die Vermieternummer 

und die Nummer des ausgestellten Meldescheins anzugeben. 

Wohnungsgeber:innen im Sinne dieser Vorschrift sind auch die 

Eigentümer:innen einer Wohngelegenheit (Wohnhäuser, 

Ferienhäuser, Appartements, Sommerhäuser), soweit sie 

Familienangehörigen oder Dritten Unterkunft gewähren. 

 

Die Meldepflicht obliegt auch Personen, die sich vorübergehend 

in eigenen Wohnungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 4 

aufhalten, für ihre Person und für die Personen, denen sie 

Unterkunft in ihren Wohnungseinheiten gewähren, soweit sie 

selbst oder diese Personen noch keine Jahres ostseecard gelöst 

haben. 

 

 

 

 

 

 

Im Zuge der Digitalisierung von Verwaltungsabläufen nutzt 

der Kurbetrieb Travemünde seit 2020 zur Vereinfachung des 

Verfahrens zur Abrechnung, Abführung und Nachweisung 

der Kurabgabe im Seeheilbad Travemünde ein digitales 

Abrechnungssystem. Dieses System der Firma AVS GmbH 

stellt der Kurbetrieb den Wohnungsgeber:innen 

unentgeltlich zur Verfügung. Nach einer mehrjährigen 

Übergangszeit soll die digitale Meldung für alle 

Wohnungsgeber:innen zum 01.01.2025 verpflichtend 

umgesetzt werden. 

 

In die Prüfung eines Härtefalles werden vom Kurbetrieb 

neben weiteren Faktoren u. a. das nichtvorhandensein eines 

Computers oder Internetanschlusses sowie eine zeitnahe 

Beendigung der Vermietung einbezogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionelle Anpassung 
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(2) Die Wohnungsgeber:innen haben selbst oder durch ihre 

Bevollmächtigten oder Beauftragten ein Gästeverzeichnis zu 

führen, in das alle aufgenommenen Personen am Tage der 

Ankunft einzutragen sind. Das Gästeverzeichnis ist den 

Beauftragten des Kurbetriebes Travemünde jederzeit auf 

Anforderung vorzulegen. Die Aufzeichnung im Gästeverzeichnis 

hat die Angaben der Meldescheine gemäß Abs. 1 zu enthalten. 

Die Eintragung in das Gästeverzeichnis ersetzt nicht die 

Erfüllung der Meldepflicht nach dem Landesmeldegesetz 

gegenüber der Meldebehörde. 

 

(3) Die Wohnungsgeber:innen haben die Kurabgabe von den 

kurabgabepflichtigen Personen, die sie beherbergen oder 

denen sie Wohnraum überlassen, einzuziehen, ihnen eine 

ostseecard auszuhändigen und die Kurabgabe innerhalb von 14 

Tagen nach Rechnungslegung an den Kurbetrieb Travemünde 

oder die von diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle 

abzuführen. Sie haften für die rechtzeitige und vollständige 

Einziehung und Abführung der Kurabgabe. 

 

Weigert sich der/die Kurabgabepflichtige, die Kurabgabe zu 

zahlen, kann sich der/die Wohnungsgeber:in nur durch die 

unverzügliche Unterrichtung des Kurbetriebs Travemünde von 

seiner/ihrer Haftung befreien. Dabei sind Namen und Anschrift 

der Kurabgabepflichtigen und die Aufenthaltsdauer anzugeben. 

 

(4) Die Eigentümer:innen und Besitzer:innen von eigenen 

Wohnungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 4 sind verpflichtet, 

die Kurabgabe ihrer kurabgabepflichtigen Familienmitglieder 

einzuziehen und unverzüglich an den Kurbetrieb Travemünde 

bzw. die von diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle 

abzuführen. Sie haften für die rechtzeitige und vollständige 

Einziehung und Abführung der Kurabgabe. 

 

(5) Die Pflichten der Wohnungsgeber:innen gemäß den Absätzen 1, 

2 und 3 gelten entsprechend für die Leiter:innen von Heimen (z. 

B. Jugendherbergen) und diejenigen, die Standplätze zum 

Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und 

ähnlichen Einrichtungen oder Bootsliegeplätze Dritten 

überlassen. Die Überlasser von Bootsliegeplätzen haben dem 

Kurbetrieb Travemünde zudem die erforderlichen Daten der 

Inhaber:innen von Dauer- bzw. Saisonliegeplätzen mitzuteilen. 

 

(2) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

(5) unverändert 
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(6) Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen gemäß § 9 Abs. 5 

gleichgestellten Personen haben dem Kurbetrieb Travemünde 

über Tatsachen Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung der 

Kurabgabe von Bedeutung sind. Die Auskünfte sind nach 

bestem Wissen und Gewissen zu erteilen. 

 

(7) Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen gemäß § 9 Abs. 5 

gleichgestellten Personen sind nicht berechtigt, Ermäßigungen 

bei der Berechnung der Kurabgabe oder Befreiungen zu 

gewähren. Entsprechende Ermäßigungen oder Befreiungen 

kann nur der Kurbetrieb Travemünde auf Antrag aussprechen. 

 

(8) Der Verbleib der vom Kurbetrieb Travemünde kostenlos 

ausgegebenen ostseecards ist von dem/der Wohnungsgeber:in 

lückenlos nachzuweisen. Ein etwaiges Abhandenkommen durch 

Brand, Diebstahl oder sonstige Fälle höherer Gewalt ist 

unverzüglich anzuzeigen. Nicht genutzte Meldescheine und 

ostseecards sind auf Anforderung zurück zu geben. Nicht 

zurück gegebene und verlorene ostseecards werden dem/der 

Wohnungsgeber:in in Höhe von € 15,00 in Rechnung gestellt (= 

durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste / Jahr = 4 Tage x 

25 % Aufschlag = 5 Tage x dem Tagessatz von € 3,00). 

 

(6) unverändert 

 

 

 

 

 

(7) unverändert 

 

 

 

 

 

(8) Der Verbleib der vom Kurbetrieb Travemünde kostenlos 

ausgegebenen ostseecards ist von dem/der Wohnungsgeber:in 

lückenlos nachzuweisen. Ein etwaiges Abhandenkommen durch 

Brand, Diebstahl oder sonstige Fälle höherer Gewalt ist 

unverzüglich anzuzeigen. Nicht genutzte Meldescheine und 

ostseecards sind auf Anforderung zurück zu geben. Nicht 

zurückgegebene und verlorene ostseecards werden dem/der 

Wohnungsgeber:in in Höhe von € 18,00 in Rechnung gestellt (= 

durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste / Jahr = 5 Tage x 

25 % Aufschlag = 6 Tage x dem Tagessatz von € 3,00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste hat sich 

nach amtlicher Statistik erhöht, so dass hier die 

Berechnungsgrundlage (gerundet auf ganze Tage) angepasst 

wird. 

 

 

 

§ 10 

ostseecard 

 

(1) Der/die Kurabgabepflichtige erhält nach Entrichtung der 

Kurabgabe nebst Quittung die ostseecard als Kurkarte. Diese 

enthält den Tag der Ankunft und den Tag der 

(voraussichtlichen) Abreise. Diese Karte ist nicht übertragbar. 

Daneben kann für die in § 5 Abs. 1 Ziffer 1 genannten Personen 

durch den Kurbetrieb Travemünde auf Wunsch eine gesondert 

gekennzeichnete ostseecard ausgestellt werden. Hierfür wird 

eine Verwaltungsgebühr erhoben. Die Höhe der 

Verwaltungsgebühr ergibt sich aus der 

Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck. Bei 

Nutzung des onlinemeldeschein ostseecard erfolgt die 

Ausstellung aus dem System heraus und ohne Erhebung einer 

Verwaltungsgebühr. 

 

 

 

 Überschrift 

unverändert 

 

(1) unverändert 
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(2) Jahres ostseecard für Inhaber:innen eigener 

Wohngelegenheiten werden vom Kurbetrieb Travemünde 

ausgegeben. Sie haben jeweils eine Gültigkeit für ein 

Kalenderjahr. 

 

(3) Die ostseecard berechtigt für die Zeit ihrer Geltung, die Jahres-

ostseecard für das gesamte laufende Kalenderjahr zur 

Benutzung der Kureinrichtungen und zur Teilnahme an 

Kurveranstaltungen, soweit hierfür nicht besondere Gebühren 

und Entgelte erhoben werden. 

 

(4) Die kurabgabepflichtigen Personen haben die ostseecard bei 

Inanspruchnahme der Kureinrichtungen bei sich zu tragen und 

auf Verlangen den Mitarbeitenden oder Beauftragten des 

Kurbetriebes Travemünde vorzulegen. Bei missbräuchlicher 

Benutzung wird die ostseecard ohne Ausgleichsleistungen 

eingezogen. 

 

(5) Bei Verlust der ostseecard, mit Ausnahme der Tages 

ostseecard, werden Ersatzausfertigungen durch den Kurbetrieb 

Travemünde erstellt. Hierfür wird eine Verwaltungsgebühr 

erhoben. Die Höhe der Verwaltungsgebühr ergibt sich aus der 

Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck. 

 

(6) Die ostseecards, mit Ausnahme der Tages-ostseecard und der 

Jahres-ostseecard, werden von den nach § 9 zur Einziehung und 

Abführung der Kurabgabe verpflichteten Personen mit den vom 

Kurbetrieb bestimmten und zur Verfügung gestellten Karten 

ausgestellt und den kurabgabepflichtigen Personen 

ausgehändigt. Jahres-ostseecard und Tages-ostseecard werden 

nur vom Kurbetrieb Travemünde ausgestellt. 

 

(2) unverändert 

 

 

 

 

(3) Die ostseecard berechtigt für die Zeit ihrer Geltung, die Jahres 

ostseecard für das gesamte laufende Kalenderjahr dazu, 

öffentliche Einrichtungen zu benutzen und an Veranstaltungen 

teilzunehmen, soweit hierfür nicht besondere Gebühren und 

Entgelte erhoben werden. 

 

(4) unverändert 

 

 

 

 

 

 

(5) Bei Verlust der ostseecard werden Ersatzausfertigungen durch 

den Kurbetrieb Travemünde erstellt. Hierfür wird eine 

Verwaltungsgebühr erhoben. Die Höhe der Verwaltungsgebühr 

ergibt sich aus der Verwaltungsgebührensatzung der 

Hansestadt Lübeck. 

 

(6) Die ostseecards, mit Ausnahme der Jahres ostseecard, werden 

von den nach § 9 zur Einziehung und Abführung der Kurabgabe 

verpflichteten Personen mit den vom Kurbetrieb bestimmten 

und zur Verfügung gestellten Karten ausgestellt und den 

kurabgabepflichtigen Personen ausgehändigt. Jahres 

ostseecard werden nur vom Kurbetrieb Travemünde 

ausgestellt. 

 

 

 

 

 

 

Anpassung der Formulierung auf den Text des KAG SH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tages ostseecard entfällt auf Grund der Änderung des KAG 

und der erfolgten Änderung des § 4 dieser Satzung. 

 

 

 

 

Tages ostseecard entfällt auf Grund der Änderung des KAG 

und der erfolgten Änderung des § 4 dieser Satzung. 

 

 

TEIL 2 

Strandbenutzungsgebühr 

 

 unverändert 

 

entfällt 

§ 11 Gegenstand 

 

Zur Deckung der Kosten für Betrieb und Unterhaltung des Strandes 

und der Liegewiese (Grünstrand) wird 

 

1. am Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole und 

der Abgrenzung bei der nördlichen Abfahrrampe 

 

 unverändert entfällt 
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2. am Strand auf dem Priwall zwischen der Südermole und 

einer gedachten Linie, die 120 m westlich der Landesgrenze 

zu Mecklenburg-Vorpommern verläuft 

 

3. an der Liegewiese (Grünstrand) zwischen der 

Strandpromenade und der Kaiserallee 

 

eine Benutzungsgebühr (Strandbenutzungsgebühr) erhoben. 

 

§ 12 

Erhebungszeitraum 

 

Die Strandbenutzungsgebühr wird in der Zeit vom 15. Mai bis 

14. September eines jeden Jahres erhoben. 

 

 unverändert entfällt 

§ 13 

Entstehen der Gebührenpflicht,  

Gebührenschuldner:in und Fälligkeit 

 

(1) Die Pflicht zur Zahlung der Strandbenutzungsgebühr entsteht 

mit dem Betreten der gekennzeichneten Strandabschnitte bzw. 

der Liegewiese (Grünstrand) zum Zwecke des Verweilens. 

 

(2) Gebührenschuldner:in ist, wer die in Absatz 1 genannten 

Gebiete zum Zwecke des Verweilens betritt. 

 

(3) Die Strandbenutzungsgebühr ist fällig, sobald die 

Gebührenpflicht nach Absatz 1 vorliegt. 

 

 unverändert entfällt 

§ 14 

Befreiungen 

 

Von der Strandbenutzungsgebührenpflicht sind freigestellt: 

 

a. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. 

Lebensjahres und 

 

b. die in § 5 Abs. 1 Ziffer 5 und 6 genannten Personen 

 

c. alle ostseecard-Inhaber:innen 

 

d. Personen mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Lübeck 

 

 unverändert entfällt 
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e. Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen in der 

Hansestadt Lübeck mit gültigem Studierendenausweis 

 

f. Auszubildende, die an Lehrgängen oder 

Berufsschulunterricht in Lübecker Bildungseinrichtungen 

teilnehmen mit entsprechendem Nachweis 

 

g. Teilnehmer:innen an den Lehrgängen der 

Berufsbildungsstätte der Handwerkskammer und der 

Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule auf dem Priwall. 

 

§ 15 

Vergünstigungen 

 

Für die Nutzung des Strandes auf der Stadtseite (§ 11 Ziffer 1), des 

Strandes am Priwall (§ 11 Ziffer 2) und der Liegewiese (Grünstrand) 

(§11 Ziffer 3) kann eine Saisonstrandkarte erworben werden. Diese 

ist für die Dauer des Erhebungszeitraumes gültig. 

 

 unverändert entfällt 

§ 16 

Strandkarten 

 

(1) Die Berechtigungskarten (Strandkarte) zum Betreten der 

Strände und der Liegewiese (Grünstrand) sind vor dem 

Betreten beim Strandkorbvermieter bzw. aus den an den 

Eingängen zum Strand aufgestellten Automaten und an der 

Liegewiese (Grünstrand) an den aufgestellten Automaten zu 

lösen. Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der 

Voraussetzungen des § 19 ermäßigte Strandkarten bei den 

Strandkorbvermietungen und beim Kurbetrieb Travemünde. 

 

 

 

 

 

 

(2) Die Strandkarten berechtigen zur Benutzung des Strandes und 

der Liegewiese (Grünstrand). 

 

 

 

 

 Überschrift 

unverändert 

 

(1) Die Berechtigungskarten (Strandkarte) zum Betreten der 

Strände und der Liegewiese (Grünstrand) sind vor dem 

Betreten beim Strandkorbvermieter bzw. aus den an den 

Eingängen zum Strand aufgestellten Automaten und an der 

Liegewiese (Grünstrand) an den aufgestellten Automaten zu 

lösen. Alternativ können die Berechtigungskarten auch auf 

digitalem Wege (App) bei einem vom Kurbetrieb Travemünde 

autorisierten Systembetreiber gelöst werden. Für die Nutzung 

dieses Zahlungsweges werden durch die Systembetreiber 

gegebenenfalls zusätzliche Transaktionsgebühren vom Käufer 

erhoben. Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der 

Voraussetzungen des § 19 ermäßigte Strandkarten bei den 

Strandkorbvermietungen und beim Kurbetrieb Travemünde. 

 

(2) unverändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Abschluss der Erprobungsphase wird hier die 

Möglichkeit für die Entrichtung der Strandbenutzungsgebühr 

über einen bargeldlosen Zahlungsweg geschaffen. Zur 

technischen Umsetzung bedient sich der Kurbetrieb 

Travemünde hierzu einem oder mehrerer Systembetreiber 

am Markt. Hierzu konnten bereits positive Erfahrungen im 

Bereich der Parkraumbewirtschaftung bei der KWL GmbH 

gesammelt werden. Die funktionalen Lösungen aus dem 

Bereich der Parkplätze sollen nunmehr auch für das Lösen 

von Strandkarten zum Einsatz kommen. Der Systembetreiber 

kann für die Refinanzierung seines Aufwandes und den 

Betrieb des Systems eine zusätzliche Transaktionsgebühr 

erheben. 
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(3) Strandkarten sind beim Betreten des Strandes und der 

Liegewiese (Grünstrand) mitzuführen und dem 

Aufsichtspersonal auf Verlangen vorzulegen. Sie sind nicht 

übertragbar. Bei missbräuchlicher Benutzung werden sie 

eingezogen. 

 

(4) Wird die Strandbenutzungsgebühr erst im Rahmen einer vom 

Kurbetrieb Travemünde durchgeführten oder veranlassten 

Kontrolle entrichtet, entsteht eine zusätzliche 

Verwaltungsgebühr, die sofort fällig ist. Die Höhe der 

Verwaltungsgebühr ergibt sich aus der 

Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck. 

 

(5) Für verloren gegangene Strandkarten wird Ersatz nicht 

geleistet. 

 

(3) unverändert 

 

 

 

 

 

(4) unverändert 

 

 

 

 

 

 

(5) unverändert 

 

§ 17 

Höhe der Gebühr 

 

(1) Die Strandbenutzungsgebühr beträgt € 3,00. 

 

(2) Ab 15.00 Uhr beträgt die Strandbenutzungsgebühr € 1,60. 

 

(3) Der Preis für die Saisonstrandkarte (§ 15) beträgt € 84,00. 

 

 unverändert entfällt 

TEIL 3 

Gemeinsame Vorschriften 

 

 unverändert entfällt 

§ 18 

Auskunftspflichten 

 

Die Abgaben- bzw. Gebührenpflichtigen haben gegenüber dem 

Kurbetrieb Travemünde oder dessen Beauftragten die für die 

Festsetzung der Kurabgabe und der Strandbenutzungsgebühr 

erforderlichen Angaben zu machen. 

 

Soweit der Abgaben- bzw. Gebührenpflichtige Befreiungen, 

Vergünstigungen oder Ermäßigungen in Anspruch nehmen will, hat 

er auf Verlangen des Kurbetriebes Travemünde oder dessen 

Beauftragten die Umstände nachzuweisen, die zu einer Befreiung, 

Vergünstigung oder Ermäßigung führen. Auf Verlangen haben die 

Abgaben- bzw. Gebührenpflichtigen Urkunden, die für die 

 unverändert entfällt 
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Festsetzung, Befreiung, Vergünstigung oder Ermäßigung von 

Bedeutung sind, zur Einsicht und Prüfung vorzulegen. 

 

§ 19 

Ermäßigungen 

 

(1) Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 

mindestens 50 erhalten bei Vorlage des gültigen 

Schwerbehindertenausweises auf die Kurabgabe bzw. die 

Strandbenutzungsgebühr eine Ermäßigung von 50 %, sofern 

nicht eine Befreiung nach § 5 Absatz 1 Ziffer 5 vorliegt. 

 

(2) Im Übrigen können im Einzelfall die Kurabgabe bzw. die 

Strandbenutzungsgebühr auf Antrag ganz oder zum Teil 

erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des Falles 

unbillig wäre. 

 

 unverändert entfällt 

 

 

§ 20 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 1 des 

Kommunalabgabengesetzes derjenige, der sich einen nicht 

gerechtfertigten Abgabevorteil dadurch erschleicht, dass er 

 

a) ohne von der Kurabgabepflicht befreit zu sein, sich im 

Erhebungsgebiet aufhält und vorsätzlich die Kurabgabe 

nicht entrichtet, 

 

b) ohne von der Pflicht befreit zu sein, 

Strandbenutzungsgebühren zu entrichten, den Strand 

betritt und vorsätzlich die Strandbenutzungsgebühren 

nicht entrichtet. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 1 des 

Kommunalabgabengesetzes, wer vorsätzlich Belege ausstellt, 

die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind und dadurch 

ermöglicht, dass Kurabgaben oder Strandbenutzungsgebühren 

verkürzt werden. 

 

(3) Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 

Kommunalabgabengesetz handelt, wer vorsätzlich oder 

leichtfertig gegen die Anzeige-, Nachweis-, Melde-, Vorlage-, 

Erhebungs- oder Abführungspflichten nach § 9 verstößt. 

 unverändert 

 

 

 

entfällt 
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(4) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. (1) können mit einer Geldbuße 

bis zu € 2500,--, Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. (2) und (3) 

mit einer Geldbuße bis zu € 500,-- geahndet werden. 

 

 

§ 21 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Kurabgabepflichtigen und zur Festsetzung 

der Kurabgabe im Rahmen der Veranlagung nach dieser 

Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemäß Art. 6 Abs. 1, 

Buchstabe e) i. V. m. Art. 6 Abs. 2 der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) i. V. m. § 3 

Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG) in der 

jeweils gültigen Fassung durch die Hansestadt Lübeck – 

Kurbetrieb Travemünde - zulässig: 

 

Personenbezogene Daten werden erhoben über 

 

a) Namen, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum, 

Familienstatus und ggf. Kontoverbindung (bei Einziehung 

und Erstattung der Kurabgabe) des/r 

Kurabgabepflichtigen. Weiterhin über einen zuerkannten 

Grad der Behinderung und ggf. das Merkzeichen B, sowie 

eine ärztlich attestierte Bettlägerigkeit, sofern der Abgabe- 

oder Gebührenpflichtige die entsprechende Befreiung 

oder Ermäßigung in Anspruch nehmen will, 

 

b) Name und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder 

Zustellbevollmächtigten durch Mitteilung oder 

Übermittlung durch oder Auswertung von 

 

 

aa) Einwohnermeldeämtern 

 

bb) Bereich Wirtschaft und Liegenschaften 

der Hansestadt Lübeck 

 

cc) Bereiche Haushalt und Steuerung der Hansestadt 

Lübeck 

 

dd) Bereich Stadtplanung und Bauordnung 

der Hansestadt Lübeck 

 unverändert entfällt 
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ee) Grundbuchamt 

 

ff) Meldescheinen der Beherbergungsstätten 

 

Neben diesen Daten werden die für die Errechnung und 

Festsetzung der Kurabgabe erforderlichen Daten erhoben. 

 

(2) Die Hansestadt Lübeck ist befugt, auf der Grundlage von 

Angaben der Kurabgabepflichtigen und von Daten, die nach 

Abs. 1 anfallen, ein Verzeichnis der Kurabgabepflichtigen mit 

den für die Kurabgabeerhebung nach dieser Satzung 

erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke 

der Kurabgabeerhebung nach dieser Satzung zu verwenden 

und weiter zu verarbeiten. 

 

(3) Die Gemeinde behält sich das Recht vor, sofern hierzu auf dem 

Meldeschein die Einwilligung erteilt wird, personenbezogene 

Daten zu eigenen Zwecken (Marketing), nicht für Dritte 

zugänglich, zu nutzen. 

 

(4) Der Einsatz von technikunterstützter Informationsverarbeitung 

ist zulässig. 

 

 

§ 22 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 

über die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühren 

im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemünde vom 12. Juni 2001, 

zuletzt geändert durch die 10. Änderungssatzung vom 10.02.2020 

außer Kraft. 

 

Lübeck, den 30.11.2020 

 

 

 

Der Bürgermeister 

der Hansestadt Lübeck 

 

 § 22 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

 

 

 

 

 

Lübeck, den xx.xx.xxxx 

 

 

 

Der Bürgermeister 

der Hansestadt Lübeck 

 

 

 

 

Die Satzungsänderung tritt zum Jahreswechsel in Kraft. 

 

 

 

 

 

Hier folgt das Datum der Ausfertigung. 
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Satzung der Hansestadt Lübeck                          

über die Erhebung von Kurabgabe und 

Strandbenutzungsgebühr im Stadtteil Kurort und 

Seeheilbad Travemünde 

vom 30.11.2020. In der Fassung der 1. Änderungssatzung vom xx.xx.xxxx, in Kraft ab 01.01.2024 

Informationen finden Sie unter: www.luebeck.de/kurbetrieb 

Kurbetrieb Travemünde 
Eigenbetrieb der Hansestadt Lübeck 
Kirchenstraße 3-5 | 23570 Lübeck 
(04502) 804-0 
k-direktion@luebeck-tourismus.de 
www.luebeck.de/kurbetrieb 
www.travemuende-tourismus.de 
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Satzung der Hansestadt Lübeck 

über die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr 

im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemünde 

vom 30.11.2020 

in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom xx.xx.xxxx, in Kraft ab 01.01.2024 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1, Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der 

Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.03.2022 

(GVOBl. Schl.-H. S. 153) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 10 Abs. 1-6 des Kommunalabgabengesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. 

Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 564), wird nach 

Beschlussfassung durch die Bürgerschaft vom 26.11.2020 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Abgabenart 

 

Die Hansestadt Lübeck erhebt Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr nach Maßgabe der 

folgenden Vorschriften: 

 

 

TEIL 1 

Kurabgabe 

 

 

§ 2 

Gegenstand der Abgabenerhebung 

 

(1) Der Stadtteil Travemünde der Hansestadt Lübeck ist als Seeheilbad anerkannt. 

 

(2) Die Hansestadt Lübeck erhebt im Stadtteil Travemünde (Stadtbezirke: Ivendorf, Alt-

Travemünde/Rönnau, Priwall, Teutendorf, Brodten) zur teilweisen Deckung ihrer Aufwendungen 

für die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken im 

Erhebungsgebiet bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen (Kureinrichtungen) eine 

Kurabgabe. 

Die Aufwendungen werden wie folgt gedeckt: 

- Kurabgabe  54 % 

- Strandbenutzungsgebühr 32 % 

- Gemeindeanteil und sonstige Erlöse 14 % 

Die Kurabgabe ist unabhängig davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang die 

Kureinrichtungen in Anspruch genommen werden. 

 

(3) Für die Benutzung besonderer öffentlicher Einrichtungen oder allgemein zugänglicher 

Veranstaltungen können neben der Kurabgabe Gebühren oder besondere Entgelte erhoben 

werden. 
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§ 3 

Erhebungszeitraum 

 

Die Kurabgabe wird in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember eines jeden Jahres erhoben. 

 

 

§ 4 

Abgabenpflichtiger Personenkreis 

 

(1) Die Kurabgabe wird von allen natürlichen Personen (folgend Personen genannt) die im 

Erhebungsgebiet Unterkunft nehmen oder eine Unterkunft innehaben, ohne dort ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt zu haben (ortsfremd), als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen die 

Möglichkeit geboten wird, öffentliche Einrichtungen zu benutzen und an Veranstaltungen 

teilzunehmen. 

 

(2) Personen, die im Erhebungsgebiet ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind nicht ortsfremd. 

Darüber hinaus sind Personen nicht ortsfremd, die im Erhebungsgebiet arbeiten oder in 

Ausbildung stehen. 

 

(3) Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentümer:in oder Besitzer:in einer 

Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er oder sie diese überwiegend zu Erholungszwecken 

nutzt. 

 

(4) Als ortsfremd gelten nicht: 

 

a) Teilnehmer:innen an Tagungen, Kongressen und Lehrgängen, wenn sie die 

Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen oder nicht an Kurveranstaltungen 

teilnehmen, 

 

b) bettlägerige Kranke und Verletzte, die nicht in der Lage sind, die Kureinrichtungen in 

Anspruch zu nehmen, bei Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung. 

 

 

§ 5 

Befreiungen 

 

(1) Von der Kurabgabe sind freigestellt: 

 

1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, bei Nachweis des 

Lebensalters. 

 

2. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder, Eltern, Großeltern, 

Schwiegereltern, Schwiegertöchter und -söhne, Schwäger:innen von Personen, die im 

Erhebungsgebiet ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, wenn sie unentgeltlich in die 

häusliche Gemeinschaft dieser Person aufgenommen sind und die Kureinrichtungen 

nicht in Anspruch nehmen. 
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3. Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der Hansestadt Lübeck mit gültigem 

Studierendenausweis. 

 

4. Teilnehmer:innen an den vom Kurbetrieb Travemünde anerkannten sportlichen 

Veranstaltungen für deren Dauer, soweit sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch 

nehmen. 

 

5. Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 100. 

 

6. Die Begleitperson eines Schwerbehinderten, sofern eine ständige Begleitung notwendig 

ist und dies im Ausweis des Schwerbehinderten eingetragen ist. 

 

7. Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt Lübeck. 

 

8. ostseecard-Inhaber:innen aus anderen Orten während der Geltungsdauer der Karte. 

 

(2) Inhaber:innen von Gästekarten anderer Ferienorte in Schleswig-Holstein, die dem Verbund der 

ostseecard nicht angeschlossen sind, sind während der Geltungsdauer dieser Karte für einen 

Tag von der Kurabgabe befreit. 

 

 

§ 6 

Entstehen der Abgabepflicht und Fälligkeit 

 

(1) Die Kurabgabepflicht entsteht mit der Ankunft im Erhebungsgebiet. Die Kurabgabepflichtigen 

haben die Kurabgabe spätestens am Tage nach der Ankunft bei den zum Einzug und zur 

Abführung der Kurabgabe Verpflichteten für die gesamte Dauer des voraussichtlichen 

Aufenthalts im Erhebungsgebiet zu entrichten. 

 

(2) Die Kurabgabepflicht für die Jahreskurabgabe (§ 7 Abs. 2) entsteht am 01.01. eines jeden Jahres 

und wird durch einen schriftlichen Veranlagungsbescheid festgesetzt, soweit sie nicht bereits 

vorher entrichtet worden ist. Sie ist im Falle der schriftlichen Veranlagung einen Monat nach 

Bekanntgabe des Veranlagungsbescheids fällig. 

 

 

§ 7 

Höhe der Kurabgabe 

 

(1) Die Kurabgabe beträgt einschließlich Mehrwertsteuer für jeden Tag, an dem sich der/die 

Kurabgabepflichtige im Erhebungsgebiet aufhält und dort Unterkunft nimmt, für jede 

kurabgabepflichtige Person in der 

 

Frühjahrs-, Herbst- und Winterkurzeit  Sommerkurzeit 

vom 01.01. - 14.05. und 15.09. - 31.12.  15.05. - 14.09.  

_________________________________________________________________ 

pro Person  €  1,60   €  3,00 
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An- und Abreisetag gelten als ein Tag, wobei der Anreisetag nicht berechnet wird. Die Kurabgabe 

wird für die Dauer eines jeden ununterbrochenen Aufenthalts in einem Kalenderjahr mit dem 

vorstehend genannten Tagessatz erhoben. 

 

(2) Die Zahl der Aufenthaltstage wird auf 28 Tage der Sommerkurzeit pauschaliert 

(Jahreskurabgabe von € 84,00), wenn der Kurabgabepflichtige einen entsprechenden Antrag 

stellt. Bereits erbrachte Kurabgabezahlungen nach Maßgabe des § 7 Absatz 1 werden hierbei 

angerechnet. 

 

(3) Eigentümer:innen oder Besitzer:innen von Wohnungseinheiten im Erhebungsgebiet und deren 

zum Haushalt gehörende Familienangehörige, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im 

Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhängig von der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in Höhe 

der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe der Wohngelegenheit vor dem 15.05. oder bei Erwerb einer 

Wohngelegenheit nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf Antrag auf € 44,80 herabgesetzt. 

 

(4) Eigentümer:innen oder Besitzer:innen von Dauer- bzw. Saisonliegeplätzen für Boote sowie 

Inhaber:innen von Dauerstellplätzen auf Campingplätzen im Erhebungsgebiet und deren zum 

Haushalt gehörende Familienangehörige, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im 

Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhängig von der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in Höhe 

der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe des Dauer- bzw. Saisonliegeplatzes bzw. des 

Dauerstellplatzes vor dem 15.05. oder bei Anmietung oder Erwerb eines Dauer- bzw. 

Saisonliegeplatzes bzw. Dauerstellplatzes nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf Antrag auf € 

44,80 herabgesetzt. 

 

(5) Teileigentümer:innen von Wohngelegenheiten im Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt 

gehörende Familienmitglieder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Erhebungsgebiet 

haben, mit einem nachgewiesenen Aufenthaltsrecht von weniger als 28 Tagen im Jahr, zahlen 

unabhängig von der Aufenthaltsdauer eine Jahreskurabgabe in Höhe von € 60,-- in der Zeit vom 

15.05. bis 14.09. oder € 32,-- in der Zeit vom 15.09. bis 14.05.. 

 

 

§ 8 

Rückzahlung von Kurabgabe 

 

Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Aufenthalts wird die nach Tagen berechnete zu viel 

gezahlte Kurabgabe auf Antrag erstattet. Die Rückzahlung erfolgt durch den Kurbetrieb 

Travemünde und nur an den/die ostseecard-Inhaber:in gegen Vorlage der ostseecard und einer 

Bescheinigung, in der der/die Wohnungsgeber:in die Abreise des/der Kurabgabepflichtigen 

bestätigt. Der Anspruch auf Rückzahlung erlischt einen Monat nach der Abreise. Diese 

Bestimmungen gelten nicht für Jahres ostseecard und deren Inhaber:innen. 
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§ 9 

Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber:innen 

 

(1) Jede:r, der/die im Erhebungsgebiet Personen beherbergt oder ihnen Wohnraum zu 

Erholungszwecken überlässt (Wohnungsgeber:in), ist verpflichtet, entweder persönlich oder 

durch ortsansässige Bevollmächtigte oder Beauftragte, die von ihm/ihr aufgenommenen 

Personen (auch Bekannten- und Verwandtenbesuche) innerhalb von 3 Tagen beim Kurbetrieb 

Travemünde unter Verwendung des onlinemeldeschein ostseecard digital anzumelden. Bei der 

Verwendung ist die zugehörige Datenschutzerklärung in der jeweils geltenden Fassung zu 

beachten. Für die Meldungen gelten die Bestimmungen des Landesmeldegesetzes in der jeweils 

geltenden Fassung. Alternativ können für die analoge Meldung die vom Kurbetrieb Travemünde 

ausgegebenen Meldevordrucke genutzt werden. Ab dem 01.01.2025 ist die analoge Meldung 

nur noch zulässig, wenn ein zuvor beim Kurbetrieb Travemünde gestellter Antrag auf Erteilung 

einer Ausnahmegenehmigung wegen des Vorliegens eines Härtefalles positiv beschieden 

wurde. 

 

In den Anmeldungen sind Namen, Vornamen, Staatsangehörigkeit, Heimatanschriften, 

Geburtsdatum und Anzahl der mitreisenden Kinder, soweit das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet ist, Anreise- und Abreisetage der aufgenommenen Personen sowie Namen und 

Anschrift des/der Wohnungsgeber:in im Erhebungsgebiet, die Vermieternummer und die 

Nummer des ausgestellten Meldescheins anzugeben. Wohnungsgeber:innen im Sinne dieser 

Vorschrift sind auch die Eigentümer:innen einer Wohngelegenheit (Wohnhäuser, Ferienhäuser, 

Appartements, Sommerhäuser), soweit sie Familienangehörigen oder Dritten Unterkunft 

gewähren. 

 

Die Meldepflicht obliegt auch Personen, die sich vorübergehend in eigenen Wohnungseinheiten 

im Sinne von § 7 Abs. 4 aufhalten, für ihre Person und für die Personen, denen sie Unterkunft in 

ihren Wohnungseinheiten gewähren, soweit sie selbst oder diese Personen noch keine Jahres 

ostseecard gelöst haben. 

 

(2) Die Wohnungsgeber:innen haben selbst oder durch ihre Bevollmächtigten oder Beauftragten 

ein Gästeverzeichnis zu führen, in das alle aufgenommenen Personen am Tage der Ankunft 

einzutragen sind. Das Gästeverzeichnis ist den Beauftragten des Kurbetriebes Travemünde 

jederzeit auf Anforderung vorzulegen. Die Aufzeichnung im Gästeverzeichnis hat die Angaben 

der Meldescheine gemäß Abs. 1 zu enthalten. Die Eintragung in das Gästeverzeichnis ersetzt 

nicht die Erfüllung der Meldepflicht nach dem Landesmeldegesetz gegenüber der 

Meldebehörde. 

 

(3) Die Wohnungsgeber:innen haben die Kurabgabe von den kurabgabepflichtigen Personen, die 

sie beherbergen oder denen sie Wohnraum überlassen, einzuziehen, ihnen eine ostseecard 

auszuhändigen und die Kurabgabe innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung an den 

Kurbetrieb Travemünde oder die von diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle abzuführen. 

Sie haften für die rechtzeitige und vollständige Einziehung und Abführung der Kurabgabe. 
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Weigert sich der/die Kurabgabepflichtige, die Kurabgabe zu zahlen, kann sich der/die 

Wohnungsgeber:in nur durch die unverzügliche Unterrichtung des Kurbetriebs Travemünde 

von seiner/ihrer Haftung befreien. Dabei sind Namen und Anschrift der Kurabgabepflichtigen 

und die Aufenthaltsdauer anzugeben. 

 

(4) Die Eigentümer:innen und Besitzer:innen von eigenen Wohnungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 

4 sind verpflichtet, die Kurabgabe ihrer kurabgabepflichtigen Familienmitglieder einzuziehen 

und unverzüglich an den Kurbetrieb Travemünde bzw. die von diesem mit der Einziehung 

beauftragte Stelle abzuführen. Sie haften für die rechtzeitige und vollständige Einziehung und 

Abführung der Kurabgabe. 

 

(5) Die Pflichten der Wohnungsgeber:innen gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 gelten entsprechend 

für die Leiter:innen von Heimen (z. B. Jugendherbergen) und diejenigen, die Standplätze zum 

Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und ähnlichen Einrichtungen oder 

Bootsliegeplätze Dritten überlassen. Die Überlasser von Bootsliegeplätzen haben dem 

Kurbetrieb Travemünde zudem die erforderlichen Daten der Inhaber:innen von Dauer- bzw. 

Saisonliegeplätzen mitzuteilen. 

 

(6) Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen gemäß § 9 Abs. 5 gleichgestellten Personen haben 

dem Kurbetrieb Travemünde über Tatsachen Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung der 

Kurabgabe von Bedeutung sind. Die Auskünfte sind nach bestem Wissen und Gewissen zu 

erteilen. 

 

(7) Die Wohnungsgeber:innen und die ihnen gemäß § 9 Abs. 5 gleichgestellten Personen sind nicht 

berechtigt, Ermäßigungen bei der Berechnung der Kurabgabe oder Befreiungen zu gewähren. 

Entsprechende Ermäßigungen oder Befreiungen kann nur der Kurbetrieb Travemünde auf 

Antrag aussprechen. 

 

(8) Der Verbleib der vom Kurbetrieb Travemünde kostenlos ausgegebenen ostseecards ist von 

dem/der Wohnungsgeber:in lückenlos nachzuweisen. Ein etwaiges Abhandenkommen durch 

Brand, Diebstahl oder sonstige Fälle höherer Gewalt ist unverzüglich anzuzeigen. Nicht genutzte 

Meldescheine und ostseecards sind auf Anforderung zurück zu geben. Nicht zurückgegebene 

und verlorene ostseecards werden dem/der Wohnungsgeber:in in Höhe von € 18,00 in 

Rechnung gestellt (= durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste / Jahr = 5 Tage x 25 % 

Aufschlag = 6 Tage x dem Tagessatz von € 3,00). 

 

 

§ 10 

ostseecard 

 

(1) Der/die Kurabgabepflichtige erhält nach Entrichtung der Kurabgabe nebst Quittung die 

ostseecard als Kurkarte. Diese enthält den Tag der Ankunft und den Tag der (voraussichtlichen) 

Abreise. Diese Karte ist nicht übertragbar. Daneben kann für die in § 5 Abs. 1 Ziffer 1 genannten 

Personen durch den Kurbetrieb Travemünde auf Wunsch eine gesondert gekennzeichnete 

ostseecard ausgestellt werden. Hierfür wird eine Verwaltungsgebühr erhoben. Die Höhe der 

Verwaltungsgebühr ergibt sich aus der Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck. 
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Bei Nutzung des onlinemeldeschein ostseecard erfolgt die Ausstellung aus dem System heraus 

und ohne Erhebung einer Verwaltungsgebühr. 

 

(2) Jahres ostseecard für Inhaber:innen eigener Wohngelegenheiten werden vom Kurbetrieb 

Travemünde ausgegeben. Sie haben jeweils eine Gültigkeit für ein Kalenderjahr. 

 

(3) Die ostseecard berechtigt für die Zeit ihrer Geltung, die Jahres ostseecard für das gesamte 

laufende Kalenderjahr dazu, öffentliche Einrichtungen zu benutzen und an Veranstaltungen 

teilzunehmen, soweit hierfür nicht besondere Gebühren und Entgelte erhoben werden. 

 

(4) Die kurabgabepflichtigen Personen haben die ostseecard bei Inanspruchnahme der 

Kureinrichtungen bei sich zu tragen und auf Verlangen den Mitarbeitenden oder Beauftragten 

des Kurbetriebes Travemünde vorzulegen. Bei missbräuchlicher Benutzung wird die ostseecard 

ohne Ausgleichsleistungen eingezogen. 

 

(5) Bei Verlust der ostseecard werden Ersatzausfertigungen durch den Kurbetrieb Travemünde 

erstellt. Hierfür wird eine Verwaltungsgebühr erhoben. Die Höhe der Verwaltungsgebühr ergibt 

sich aus der Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck. 

 

(6) Die ostseecards, mit Ausnahme der Jahres ostseecard, werden von den nach § 9 zur Einziehung 

und Abführung der Kurabgabe verpflichteten Personen mit den vom Kurbetrieb bestimmten 

und zur Verfügung gestellten Karten ausgestellt und den kurabgabepflichtigen Personen 

ausgehändigt. Jahres ostseecard werden nur vom Kurbetrieb Travemünde ausgestellt. 

 

 

TEIL 2 

Strandbenutzungsgebühr 

 

 

§ 11 

Gegenstand 

 

Zur Deckung der Kosten für Betrieb und Unterhaltung des Strandes und der Liegewiese 

(Grünstrand) wird 

 

1. am Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole und der Abgrenzung bei der 

nördlichen Abfahrrampe 

 

2. am Strand auf dem Priwall zwischen der Südermole und einer gedachten Linie, die 120 m 

westlich der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern verläuft 

 

3. an der Liegewiese (Grünstrand) zwischen der Strandpromenade und der Kaiserallee 

 

eine Benutzungsgebühr (Strandbenutzungsgebühr) erhoben. 
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§ 12 

Erhebungszeitraum 

 

Die Strandbenutzungsgebühr wird in der Zeit vom 15. Mai bis 14. September eines jeden Jahres 

erhoben. 

 

 

§ 13 

Entstehen der Gebührenpflicht, Gebührenschuldner:in und Fälligkeit 

 

(1) Die Pflicht zur Zahlung der Strandbenutzungsgebühr entsteht mit dem Betreten der 

gekennzeichneten Strandabschnitte bzw. der Liegewiese (Grünstrand) zum Zwecke des 

Verweilens. 

 

(2) Gebührenschuldner:in ist, wer die in Absatz 1 genannten Gebiete zum Zwecke des Verweilens 

betritt. 

 

(3) Die Strandbenutzungsgebühr ist fällig, sobald die Gebührenpflicht nach Absatz 1 vorliegt. 

 

 

§ 14 

Befreiungen 

 

Von der Strandbenutzungsgebührenpflicht sind freigestellt: 

 

a. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres und 

 

b. die in § 5 Abs. 1 Ziffer 5 und 6 genannten Personen 

 

c. alle ostseecard-Inhaber:innen 

 

d. Personen mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Lübeck 

 

e. Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen in der Hansestadt Lübeck mit gültigem 

Studierendenausweis 

 

f. Auszubildende, die an Lehrgängen oder Berufsschulunterricht in Lübecker 

Bildungseinrichtungen teilnehmen mit entsprechendem Nachweis 

 

g. Teilnehmer:innen an den Lehrgängen der Berufsbildungsstätte der Handwerkskammer und 

der Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule auf dem Priwall. 
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§ 15 

Vergünstigungen 

 

Für die Nutzung des Strandes auf der Stadtseite (§ 11 Ziffer 1), des Strandes am Priwall (§ 11 Ziffer 

2) und der Liegewiese (Grünstrand) (§11 Ziffer 3) kann eine Saisonstrandkarte erworben werden. 

Diese ist für die Dauer des Erhebungszeitraumes gültig. 

 

 

§ 16 

Strandkarten 

 

(1) Die Berechtigungskarten (Strandkarte) zum Betreten der Strände und der Liegewiese 

(Grünstrand) sind vor dem Betreten beim Strandkorbvermieter bzw. aus den an den Eingängen 

zum Strand aufgestellten Automaten und an der Liegewiese (Grünstrand) an den aufgestellten 

Automaten zu lösen. Alternativ können die Berechtigungskarten auch auf digitalem Wege (App) 

bei einem vom Kurbetrieb Travemünde autorisierten Systembetreiber gelöst werden. Für die 

Nutzung dieses Zahlungsweges werden durch die Systembetreiber gegebenenfalls zusätzliche 

Transaktionsgebühren vom Käufer erhoben. Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der 

Voraussetzungen des § 19 ermäßigte Strandkarten bei den Strandkorbvermietungen und beim 

Kurbetrieb Travemünde. 

 

(2) Die Strandkarten berechtigen zur Benutzung des Strandes und der Liegewiese (Grünstrand). 

 

(3) Strandkarten sind beim Betreten des Strandes und der Liegewiese (Grünstrand) mitzuführen 

und dem Aufsichtspersonal auf Verlangen vorzulegen. Sie sind nicht übertragbar. Bei 

missbräuchlicher Benutzung werden sie eingezogen. 

 

(4) Wird die Strandbenutzungsgebühr erst im Rahmen einer vom Kurbetrieb Travemünde 

durchgeführten oder veranlassten Kontrolle entrichtet, entsteht eine zusätzliche 

Verwaltungsgebühr, die sofort fällig ist. Die Höhe der Verwaltungsgebühr ergibt sich aus der 

Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck. 

 

(5) Für verloren gegangene Strandkarten wird Ersatz nicht geleistet. 

 

 

§ 17 

Höhe der Gebühr 

 

(1) Die Strandbenutzungsgebühr beträgt € 3,00. 

 

(2) Ab 15.00 Uhr beträgt die Strandbenutzungsgebühr € 1,60. 

 

(3) Der Preis für die Saisonstrandkarte (§ 15) beträgt € 84,00. 
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TEIL 3 

Gemeinsame Vorschriften 

 

 

§ 18 

Auskunftspflichten 

 

Die Abgaben- bzw. Gebührenpflichtigen haben gegenüber dem Kurbetrieb Travemünde oder 

dessen Beauftragten die für die Festsetzung der Kurabgabe und der Strandbenutzungsgebühr 

erforderlichen Angaben zu machen. 

Soweit der Abgaben- bzw. Gebührenpflichtige Befreiungen, Vergünstigungen oder Ermäßigungen 

in Anspruch nehmen will, hat er auf Verlangen des Kurbetriebes Travemünde oder dessen 

Beauftragten die Umstände nachzuweisen, die zu einer Befreiung, Vergünstigung oder Ermäßigung 

führen. Auf Verlangen haben die Abgaben- bzw. Gebührenpflichtigen Urkunden, die für die 

Festsetzung, Befreiung, Vergünstigung oder Ermäßigung von Bedeutung sind, zur Einsicht und 

Prüfung vorzulegen. 

 

 

§ 19 

Ermäßigungen 

 

(1) Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 erhalten bei Vorlage 

des gültigen Schwerbehindertenausweises auf die Kurabgabe bzw. die 

Strandbenutzungsgebühr eine Ermäßigung von 50 %, sofern nicht eine Befreiung nach § 5 

Absatz 1 Ziffer 5 vorliegt. 

 

(2) Im Übrigen können im Einzelfall die Kurabgabe bzw. die Strandbenutzungsgebühr auf Antrag 

ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des Falles unbillig wäre. 

 

 

§ 20 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes derjenige, 

der sich einen nicht gerechtfertigten Abgabevorteil dadurch erschleicht, dass er 

 

a) ohne von der Kurabgabepflicht befreit zu sein, sich im Erhebungsgebiet aufhält und 

vorsätzlich die Kurabgabe nicht entrichtet, 

 

b) ohne von der Pflicht befreit zu sein, Strandbenutzungsgebühren zu entrichten, den 

Strand betritt und vorsätzlich die Strandbenutzungsgebühren nicht entrichtet. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalabgabengesetzes, wer 

vorsätzlich Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind und dadurch ermöglicht, 

dass Kurabgaben oder Strandbenutzungsgebühren verkürzt werden. 
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(3) Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz handelt, wer vorsätzlich oder 

leichtfertig gegen die Anzeige-, Nachweis-, Melde-, Vorlage-, Erhebungs- oder 

Abführungspflichten nach § 9 verstößt. 

(4) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. (1) können mit einer Geldbuße bis zu € 2500,--, 

Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. (2) und (3) mit einer Geldbuße bis zu € 500,-- geahndet 

werden. 

 

 

§ 21 

Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Kurabgabepflichtigen und zur Festsetzung der Kurabgabe im Rahmen der 

Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gemäß Art. 6 Abs. 1, 

Buchstabe e) i. V. m. Art. 6 Abs. 2 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i. V. m. § 3 

Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG) in der jeweils gültigen Fassung durch die 

Hansestadt Lübeck – Kurbetrieb Travemünde - zulässig: 

 

Personenbezogene Daten werden erhoben über 

 

a) Namen, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum, Familienstatus und ggf. Kontoverbindung 

(bei Einziehung und Erstattung der Kurabgabe) des/r Kurabgabepflichtigen. Weiterhin über 

einen zuerkannten Grad der Behinderung und ggf. das Merkzeichen B, sowie eine ärztlich 

attestierte Bettlägerigkeit, sofern der Abgabe- oder Gebührenpflichtige die entsprechende 

Befreiung oder Ermäßigung in Anspruch nehmen will, 

 

b) Name und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder Zustellbevollmächtigten durch Mitteilung 

oder Übermittlung durch oder Auswertung von 

 

aa) Einwohnermeldeämtern 

 

bb) Bereich Wirtschaft und Liegenschaften der Hansestadt Lübeck 

 

cc) Bereiche Haushalt und Steuerung der Hansestadt Lübeck 

 

dd) Bereich Stadtplanung und Bauordnung der Hansestadt Lübeck 

 

ee) Grundbuchamt 

 

ff) Meldescheinen der Beherbergungsstätten 

 

Neben diesen Daten werden die für die Errechnung und Festsetzung der Kurabgabe 

erforderlichen Daten erhoben. 
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(2) Die Hansestadt Lübeck ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Kurabgabepflichtigen und 

von Daten, die nach Abs. 1 anfallen, ein Verzeichnis der Kurabgabepflichtigen mit den für die 

Kurabgabeerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum 

Zwecke der Kurabgabeerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 

 

(3) Die Gemeinde behält sich das Recht vor, sofern hierzu auf dem Meldeschein die Einwilligung 

erteilt wird, personenbezogene Daten zu eigenen Zwecken (Marketing), nicht für Dritte 

zugänglich, zu nutzen. 

 

(4) Der Einsatz von technikunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig. 

 

 

§ 22 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühren im Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemünde vom 

12. Juni 2001, zuletzt geändert durch die 10. Änderungssatzung vom 10.02.2020 außer Kraft. 

 

Lübeck, den 30.11.2020 

 

 

Der Bürgermeister 

der Hansestadt Lübeck 
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Anlage IV - Kalkulation

Nachkalkulation

per 31.12.2022

Kurabgabe Kurabgabe Benutzunggebühr Benutzunggebühr

Aufwendungen nach Bereichen (nach § 10 KAG) (nach § 10 KAG) (nach § 6 KAG) (nach § 6 KAG)

nach Aufwandsarten

Winter Sommer Strand Stadtseite Strand Priwall

rd. € rd. € rd. € rd. €

1 3 4 5 6

 1. Materialaufwand 529.744 174.488 639.204 303.854

 2. Löhne und Gehälter 307.829 137.553 82.135 62.674

 3. Soziale Abgaben 65.549 28.790 17.323 13.212

 4. Aufwendungen für Altersversorgung 19.677 8.944 5.283 3.903

 5. Abschreibungen 3.137 10.781 58.124 24.105

 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.740 5.050 0 0

 7. Steuern 997 562 1.924 3.456

 8. Andere betriebliche Aufwendungen 51.901 11.217 11.586 9.039

 9. Summe 1 - 8 993.575 377.385 815.579 420.244

10. Sonstige Kosten

      a)  Verwaltungskostenumlage 322.676 161.338 173.067 113.375

      b)  Korrektur Abschreibung 386.780 193.390 0 0

      c)  Nebenkosten ostseecard 33.119 16.560 2.092 523

      d)  Kosten aufzuteilende öffentl. BA   145.073 72.537 161.955 127.184

      e)  Kalkulatorische Zinsen 75.447 37.723 11.053 4.375

      f)   Umverteilung Kosten 0 32.500 -25.000 -7.500

      g)  sonst. kalkulatorische Kosten 0 0 0 0

11. Aufwendungen 1 - 10 1.956.671 891.433 1.138.745 658.202

12. Betriebserträge

     a)   Erlöse 1.405.509 1.463.881 216.557 44.385

     b)   Umverteilung Einnahmen 208.557 -1.165.722 850.000 420.000

     c)   fiktive Einnahmen 303.622 579.929 43.800 73.200

13. Betriebserträge insgesamt 1.917.687 878.089 1.110.357 537.585

14. Überdeckung (+) ; Unterdeckung (-) -38.984 -13.344 -28.389 -120.616

in  2021 -25.520 -78.092 -308.898 -259.264

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Nachkalkulation sind auf der folgenden Seite dargestellt.

Seite 1/2
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Anlage IV - Kalkulation

Erläuterungen

zur Nachkalkulation

 1. Materialaufwand

 2. Löhne und Gehälter

 3. Soziale Abgaben 

 4. Aufwendungen für Altersversorgung

 5. Abschreibungen

 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

 7. Steuern 

 8. Andere betriebliche Aufwendungen

 9. Summe 1 - 8 = tatsächlich gebuchte Aufwendungen lt. Eingangsrechnungen,

Verträge, Buchungsbelege, etc.; nach Kostenstellen gebucht

10. Sonstige Kosten

      a)  Verwaltungskostenumlage = Umlage der Verwaltungskostenstellen im  Verhältnis der tatsächlichen Aufwendungen 

der "aufnehmenden" Kostenstellen; diverse Kosten, wie z.B. Altersversorgung,  

Beihilfen etc. sind nicht umlagefähig und wurden herausgerechnet

      b)  Korrektur Abschreibung = lineare Verteilung, der per 31.12. in einer Summe gebuchten Abschreibung

wegen der Kalkulation der Sommer- und Winterkurabgabe

      c)  Nebenkosten ostseecard = Aufteilung der Nebenkosten ostseecard im Verhältnis der Einnahmen

nach Kurabgabe und Strandbenutzungsgebühr sowie nach Stadtseite und Priwall

      d)  Kosten aufzuteilende öffentl. BA   = Aufteilung der Kosten für öffentlichen Bedürfnisanstalten (BA) 

nach Stadtseite und Priwall aber auch nach Strandbenutzungsgebühr und Kurabgabe

(Einige BA sind ganzjährig geöffnet, andere nur in der Badesaison)

      e)  Kalkulatorische Zinsen = kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kaptials, welches im Anlagevermögen gebunden ist

 (lt. HL-Rundschreiben  2/2021 mit einem Zinssatz ab 01.07.2021 von 2,5 %; gilt auch für 2022)

      f)   Umverteilung Kosten = Umverteilung "Bade- / Rettungswacht" von den Kostenstellen "Strand" in die Kurabgabe,

da sich jeder Gast und Einheimische in der Not an die Helfer wenden kann

      g)  sonst. kalkulatorische Kosten = kam in 2022 nicht zum Tragen

11. Aufwendungen 1 - 10

12. Betriebserträge

     a)   Erlöse = tatsächlich gebuchte Erträge lt. Ausgangsrechnungen,

Verträge, Buchungsbelege, etc.; nach Kostenstellen gebucht

     b)   Umverteilung Einnahmen = anteilige Umverteilung der "Sommerkurabgabe" auf Einnahmen am Strand (Stadt / Priwall),

da davon auszugehen ist, dass der Übernachtungsgast in der Regel die ostseecard (Kurkarte)

in der Saison für den Besuch am Strand benutzt

lineare Verteilung, der per 31.12. in einer Summe gebuchten Auflösung (Erträge) der 

Sonderposten 220 T€ (analog zu den Abschreibungen) wg. der Kalkulation der Sommer- u. 

Winterkurabgabe

     c)   fiktive Einnahmen = befreite Lübecker:innen und Kinder sowie ermäßigte Personen auf dem Priwall Stand 73 T€

           (Hochrechnungen und "Schätzungen") befreite Lübecker:innen und Kinder sowie ermäßigte Personen auf dem Kurstrand (Stadtseite) 44 T€

           (u. a. Allgemeininteresse) (Befreiung der Lübecker:innen lt. Beschluss der Bürgerschaft vom 29.11.18, TOP 10.17.42, Ziffer 3)

Hochrechnung befreite Personen bzw. Ermäßigungen auf voll zu zahlende Beträge bei der

Kurabgabe auf Stadt- und Priwallseite sowie nach Sommer und Winter 349 T€

Hochrechnung Tagesgäste nach Stadt und Priwall sowie nach Sommer u. Winter 520 T€

Hochrechnung befreite Personen bzw. Ermäßigungen auf voll zu zahlende Beträge bei der

Zweitwohnungs-, Bootslieger und Campingkurabgabe 14 T€

Gesamtsumme : 1.000 T€

Es sind somit alle Personengruppen berücksichtigt, die die "Kureinrichtungen bzw. den Strand"

ermäßigt bzw. kostenfrei nutzen (Allgemeininteresse). Damit ist gewährleistet, dass die anfallenden

Kosten nicht nur auf die Personen verteilt werden, die tatsächlich  eine Abgabe entrichten.

13. Betriebserträge insgesamt

14. Überdeckung (+) ; Unterdeckung (-)

Seite 2/2
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